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Straäenverkehrsflöche

Fuss-, Radwege

Grenze des röumlichen Geltungs-

Sonstige Darstellungen
bestehende Grundst“cksgrenzen

bereiches des Bebauungsplanes

Nutzungsgrenzen aus Kataster

0,8

Art der baulichen Nutzung

zur Pflege und zur Entwicklung

Maä der baulichen Nutzung
( § 9 (1) Ziff. 1 BauGB )

( § 9 (1) Ziff. 11 BauGB )

der Landschaft ( § 9 (1)

VERFAHRENSVERMERKE

!BERSICHTZEICHENERKLÄRUNGTEXTFESTSETZUNGEN

12.09.2023 .Änderung GRZ, BMZ und GF West

K. Jakoby

Schutzgebiet f“r Grund- und
Quellwassergewinnung
§ 9 (1) Ziff. 16 und § 9 (6) BauGB

.

Datum Name

Datum Zeichen

gepr“ft

Lageplan

KJ08.03.2023

(M70BEB-2.dwg)

gemöä Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 vom 18.12.1990

Grundflöchenzahl GRZ

Sonstige Planzeichen

( § 9 (1) Ziff. 1 BauGB )

Flurgrenze

Baugrenze

Ziff. 15, 20, 25 BauGB )

( § 9 (7) BauGB )

RECHTSGRUNDLAGEN

Planungen, Nutzungsregelungen

Verkehrsflöchen

und Maänahmen zum Schutz,

KJ

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634), zuletzt geöndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6).

2 Verordnung “ber die bauliche Nutzung der Grundst“cke (Baunutzungsverordnung - BauN-VO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geöndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6).

3 Verordnung “ber die Ausarbeitung der Bauleitplöne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV -) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geöndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) sowie die Anlage zur PlanzV 90 und
die DIN 18003.

4 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemöäer Planungs- und Genehmigungsverfahren wöhrend
der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I S.
1041), das zuletzt geöndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S.
2234).

5 Gesetz zum Schutz vor schödlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geröusche,
Ersch“tterungen und öhnliche Vorgönge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BIm-SchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geöndert t durch Artikel
2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792)

6 Gesetz “ber die Umweltvertröglichkeitspr“fung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt  durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Januar 2023
(BGBl. I Nr. 6).

7 Gesetz “ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der
Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geöndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
08.12.2022 (BGBl. I S. 2240)

8 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365),
zuletzt geöndert durch Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403)

9 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), zuletzt geöndert durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287)

10 Landeswassergesetz (LWG) vom 14.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geöndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118)

11 Landesstraäengesetz (LStrG) in der Fassung vom 01. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt
geöndert durch Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413)

12 Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geöndert durch Art. 4 des
Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543)

13 Gemeindeordnung f“r Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153),
zuletzt geöndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21)

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) Ziff. 1 BauGB)
Als Art der baulichen Nutzung wird "Industriegebiet" (Gl) im Sinne des § 1 Abs. 2 Ziffer 11 und § 9 der Baunutzungsverordnung festgesetzt.

Wohnungen f“r Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie f“r Betriebsinhaber und Betriebsleiter im Sinne von § 9 Abs. 3 Ziffer 1 Baunutzungsverordnung sind gemöä § 1 Abs. 5 Baunutzungsverordnung
allgemein zulössig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB)
Als Maä der baulichen Nutzung ist f“r das Plangebiet festgesetzt:

Baugebiet GI Zahl der Vollgeschosse III

Grundflöchenzahl 0,8 Baumassenzahl 10,0

Bauweise abweichend

Die Festsetzung der maximal zulössigen Vollgeschosse bezieht sich ausschlieälich auf betriebszugehürige Wohngeböude und B“rogeböude.

3. BAUWEISE (§ 9 (1) Ziff. 2 BauGB)
Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt (§ 22 Abs. 4 BauNVO). Die Geböude sind mit einem seitlichen Grenzabstand zu errichten und d“rfen eine Lönge von 50 m “berschreiten.

4. ßBERBAUBAREN GRUNDSTßCKSFLÄCHE (§ 9 (1) Ziff. 2 BauGB)
Die “berbaubaren Grundst“cksflöchen sind durch Baugrenzen in der Planurkunde festgesetzt.

Auäerhalb der “berbaubaren Grundst“cksflöchen sind bauliche Anlagen unzulössig. Alle Geböude sind innerhalb der Baugrenzen zu errichten.

5. STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 (1) Ziff. 4 BauGB)
Auf den Baugrundst“cken sind, soweit erforderlich, Garagen und Einstellplötze vorzusehen und innerhalb der bebaubaren Flöchen zulössig.

Jeder Betrieb muä seiner Grüäenordnung nach auch Parkplötze f“r Werksangehürige auf seinem Grundst“ck ausbauen.

6. FLÄCHE MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHT (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 und Nr. 21 BauGB)
Auf den f“r ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzten Flöchen sind bauliche Nutzungen und tiefwurzelnde Bepflanzungen mit Gehülzen nicht zulössig.

Das Recht einer unterirdischen Leitung wird bez“glich Bau, Nutzung und Unterhaltung einschlieälich gelegentlichem Betreten f“r Kontrollzwecke und Befahren zur Reparatur zugunsten des Trögers der
Wasserversorgung festgesetzt.

Das Gehrecht dient dar“ber hinaus der Allgemeinheit.

F“r ein Fahrrecht zugunsten der angrenzenden Grundst“cke sind weitergehende schriftliche Vereinbarungen (Benutzungsvertrag) mit der Stadt Kirchberg erforderlich.

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Ziffer 1 und § 88 (6) LBauO)
Im röumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Dachform freigestellt.

Flachdöcher und geneigte Döcher sind in blendungsfreier Eindeckung auszubilden. Die maximale Dachneigung betrögt 45°.

2. GESTALTUNG VON GRUNDSTßCKSFREIFLÄCHEN (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Ziffer 3 und § 88 (6) LBauO)
Die nicht “berbauten Flöchen bebauter Grundst“cke sind mit Ausnahme der Zugönge, Einfahrten, Stell- und Lagerplötzen als Gr“nflöchen oder görtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

III. GRßNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN
Entsprechend der Darstellungen des Bebauungsplans und den zugehürigen Ausf“hrungen zum Gr“nordnungsplan (Bestandteil der 2. Änderung des Bebauungsplans), werden folgende Festsetzungen getroffen
die vorangestellten Ziffern dienen auch zur Kennzeichnung der Maänahmen in der Planurkunde:

Maänahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie das Anpflanzen von B!umen und Str!uchern (§ 9 (1) Ziff. 20 und 25a BauGB)

1. Anlage eines Waldrandes bzw. einer randlichen Eingr“nung, Ziffer 1

Innerhalb der f“r das Anpflanzen von Böumen und Ströuchern festgesetzten Flöchen, (Symbol 000000) entlang der seitlichen Grundst“cksgrenzen und zum Mischwaldsaum an der B421 ist zur landschaftlichen
Einbindung eine 5 m - 20 m Meter breite heckenartige Bepflanzung nach dem nachfolgenden Pflanzschema vorzusehen.

Die anzupflanzenden Arten sind aus der folgenden Artenliste auszuwöhlen. Auf gebietsheimisches Pflanzgut ist zu achten.

Als Mindestpflanzgrüäen werden f“r Böume verpflanzte Heister, Mindesthühe 200 cm und als Ströucher, verpflanzte Ströucher, Hühe 100 bis 150 cm festgesetzt.

Gehülze des Pflanzschemas: 1 Haselnuä - Corylus avellana, 2 Hainbuche - Carpinus betulus, 3 Holunder - Sambucus nigra, 4 Weiädorn - Crataegus monogyna, 5 Brombeere - Rubus sect. Rubus, 6 Rotbuche -
Fagus sylvatica, 7 Traubeneiche - Quercus petraea, 8 Birke - Betula pendula, 9 Spitzahorn - Acer platanoides, 10 Kiefer - Pinus sylvestris

2. Gestaltung der nicht “berbaubaren Grundst“cksflöchen, Ziffer 2

Je 200 m² nicht “berbaubarer Flöche (bezogen auf die festgesetzte Grundflöchenzahl nach § 16 BauNVO) sind innerhalb des Grundst“cks ein Laub- oder Obstbaum und 20 Ströucher zu pflanzen. Die
Pflanzungen sind vorwiegend in den Randbereichen der Grundst“cke unterzubringen. Böume sind vorwiegend entlang der Erschlieäungsstraäen zu pflanzen.

Die anzupflanzenden Arten sind aus der folgenden Artenliste auszuwöhlen. Auf gebietsheimisches Pflanzgut ist zu achten.

Als Mindestpflanzgrüäen werden f“r Böume verpflanzte Heister, Mindesthühe 200 cm und als Ströucher verpflanzte Ströucher, Hühe 100 bis 150 cm festgesetzt.

Laubb!ume: Feld-Ahorn - Acer campestre, Gemeine Birke - Betula pendula, Hainbuche - Carpinus betulus, Eber-Esche - Sorbus aucuparia, Holz-Birne - Pyrus communis, Speierling - Sorbus domestica,
Vogel-Kirsche - Prunus avium, Wild-Apfel - Malus sylvestris,

Str!ucher: Eingriffeliger Weiädorn - Crataegus monogyna, Gemeiner Schneeball - Viburnum opulus, Hasel - Corylus avellana, Hundsrose - Rosa canina, Roter Hartriegel - Cornus sanguinea, Schlehe - Prunus
spinosa, Schwarzer Holunder - Sambucus nigra, Zweigriffeliger Weiädorn - Crataegus laevigata

Maänahmen zur Erhaltung von B!umen und Str!uchern (§ 9 (1) Ziff. 25b BauGB:

3. Erhalt des bestehenden Mischwaldsaums zwischen B 421 und den Industriebauflöchen, Ziffer 3:

Der Baum- und Gehülzbestand innerhalb der Waldflöche ist dauerhaft zu erhalten. Abgöngige Pflanzen sind zu ersetzen. Auf der, dem Industriegebiet zugewandten Seite ist ein Waldrand gemöä der
vorbeschriebenen Maänahmen zur Anpflanzung von Böumen und Ströucher, Festsetzung Nr. 1. vorzunehmen.

IV. HINWEISE
4.1 DENKMALPFLEGE, -SCHUTZ
Der Baubeginn der Erdarbeiten ist 3 Wochen vorher, der Generaldirektion Kulturelles
Erbe, Direktion Archöologie, Auäenstelle Koblenz, 56077 Koblenz, Tel.
0261/6675-3000, Email: landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de, sowie der
Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archöologie, Erdgeschichte, 55116 Mainz,
Tel. 06131/2016-400 anzuzeigen. Die eingesetzten Firmen sind entsprechend zu
belehren; etwaige zutage kommende archöologische Funde unterliegen gemöä § 16-21
Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz der unverz“glichen m“ndlichen oder
schriftlichen Meldepflicht.

Bei Erdarbeiten auf den Parzellen 2/138, 2/88, 2/87, 2/89, 2/136, 2/137 und 2/47
künnen weitere Bestandteile, der Fundstelle auf der Parzell 2/56, vorhanden sein. Bei
Erdarbeiten ist mit der entsprechenden Vorsicht vorzugehen und die Baumaänahme
wie vorstehend beschrieben den Denkmalbehürden anzumelden.

4.2 NIEDERSCHLAGSWASSERBEWIRTSCHAFTUNG
Anfallendes Niederschlagswasser soll nur in daf“r zugelassene Anlagen eingeleitet
werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei dem es anföllt, mit vertretbarem Aufwand
verwertet oder versickert werden kann, und die Müglichkeit nicht besteht, es mit
vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches Gewösser mittelbar oder unmittelbar
einflieäen zu lassen. Eine Verwendung als Brauchwasser ist anzustreben.

6. ÄNDERUNG BEBAUUNGSPLAN "INDUSTRIEGEBIET AN DER B 421" STADT KIRCHBERG

6. Änderung
Bebauungsplan

"Industriegebiet an der B421"
Gemarkung Kirchberg

Fassung f“r das erneute Beteiligungsverfahren nach § 4a Abs. 3 BauGB

üffentliche Gr“nflöche

Baumassenzahl BMZ10,0

BERATENDE INGENIEURE S
SIMMERNER STRASSE 18, 55481 KIRCHBERG,

JAKOBY + SCHREINER
INGENIEURBßRO FßR BAUWESENJ

+

TEL. 06763/4033-34 - FAX 06763/4039

GI = Industriegebiet

Umgrenzung von Flöchen zum Anpflanzen von
Böumen und Ströuchern auf privaten Flöchen.

1

.

Stadt Kirchberg
Marktplatz 5
55481 Kirchberg / Hunsr“ck
Tel.  06763/910700

Kennzeichnung von Maänahmen gem. den
Gr“nordnerischen den Festsetzungen

Rechte gemöä § 9 Abs. 1 Nr. 9 und Nr. 21 BauGB

Baugebiet

Grundflöchenzahl

Bauweise

GI

abweichend

0,8

Baumassenzahl

10,0

1.   Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Kirchberg hat am 23.02.2023 gemöä § 1 Absatz 8 in Verbindung mit § 2 Absatz 1

Baugesetzbuch (BauGB) den Aufstellungsbeschluss f“r die 6. Änderung des Bebauungsplanes
!Industriegebiet an der B 421„ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemöä § 2 Absatz 1 Satz 2 BauGB
am 29.06.2023 in den Mitteilungen der Verbandsgemeinde Kirchberg üffentlich bekannt gemacht.

55481 Kirchberg, den _______________ ______________________
STADT KIRCHBERG (Siegel)    (Werner Wüllstein)

        Stadtb“rgermeister

2.   Beteiligungsverfahren
a) Der Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes !Industriegebiet an der B 421„ wurde am 23.03.2023
vom Stadtrat der Stadt Kirchberg gebilligt. F“r die Planönderung wurde festgelegt, dass ein vereinfachtes
Verfahren nach § 13 BauGB Anwendung findet.

Die Üffentlichkeitsbeteiligung gemöä § 3 Absatz 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung vom 29.06.2023
durch Verüffentlichung der Planunterlagen in der Zeit vom 07.07.2023 bis einschlieälich 07.08.2023. Die
Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange gemöä § 4 Absatz 2 BauGB erfolgte mit
Schreiben vom 26.06.2023 mit einer Frist bis zum 07.08.2023. Die W“rdigung der hierbei eingegangenen
Stellungnahmen gemöä § 1 Absatz 7 BauGB erfolgte mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Kirchberg vom
12.10.2023.
b) Hierbei wurden Verönderungen beschlossen, die ein erneutes Beteiligungsverfahren nach § 4a Absatz 3

BauGB erforderlich machten. Die Üffentlichkeitsbeteiligung gemöä § 3 Absatz 2 BauGB erfolgte nach
Bekanntmachung vom _____________ durch Verüffentlichung der Planunterlagen in der Zeit vom
______________ bis einschlieälich ______________. Die Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger
üffentlicher Belange gemöä § 4 Absatz 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom ____________ mit einer Frist bis
zum _____________. Die W“rdigung der hierbei eingegangenen Stellungnahmen gemöä § 1 Absatz 7
BauGB erfolgte mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Kirchberg vom ______________.

55481 Kirchberg, den _______________ _________________
STADT KIRCHBERG (Siegel)    (Werner Wüllstein)

        Stadtb“rgermeister

3.   Satzungsbeschluss
Die 6. Änderung des Bebauungsplanes !Industriegebiet an der B 421„ wurde am ___________________ vom
Stadtrat der Stadt Kirchberg gemöä § 24 GemO und § 1 Absatz 8 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 BauGB als
Satzung beschlossen
.

55481 Kirchberg, den _______________ _________________
STADT KIRCHBERG (Siegel)    (Werner Wüllstein)

        Stadtb“rgermeister

4.   Ausfertigung
Es wird bescheinigt, dass die nebenstehende Planzeichnung Gegenstand des Planaufstellungsverfahrens

war, dass die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen der 6. Änderung des Bebauungsplanes
!Industriegebiet an der B 421„ mit dem Willen des Stadtrates der Stadt Kirchberg “bereinstimmen und dass
die f“r die Normgebung gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

55481 Kirchberg, den _______________ _________________
STADT KIRCHBERG (Siegel)    (Werner Wüllstein)

        Stadtb“rgermeister

5.   Bekanntmachung, Inkrafttreten
Der Beschluss der 6. Änderung des Bebauungsplanes !Industriegebiet an der B 421„ ist am _____________
gemöä § 1 Absatz 8 in Verbindung mit § 10 Absatz 3 BauGB orts“blich bekannt gemacht worden mit dem

Hinweis, dass die Änderung des Bebauungsplanes wöhrend der Dienststunden bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg (Hunsr“ck), Marktplatz 5, 55481 Kirchberg, von jedermann
eingesehen werden kann.

Mit dieser Bekanntmachung ist die 6. Änderung des Bebauungsplanes !Industriegebiet an der B 421„ am
_________________ in Kraft getreten
.

55481 Kirchberg, den _______________ _________________
STADT KIRCHBERG (Siegel)    (Werner Wüllstein)

        Stadtb“rgermeister

Zahl der Vollgeschosse

III

Zahl der Vollgeschosse (als Hüchstgrenze)III

Umgrenzung von privaten Stellflöchen

Straäenbegrenzungslinie

Wasserschutzgebiet, Zone III GW

D

Umgrenzung von Gesamtanlagen
(Ensembles), die dem Denkmalschutz
unterliegen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

unbewegliche Kulturdenkmöler
H“gelgröber

Umgrenzung von Flöchen mit Bindungen f“r
Bepflanzungen und f“r die Erhaltung von
Böumen, Ströuchern und sonstigen
Bepflanzungen

NUTZUNGSSCHABLONE

Datengrundlage: Geobasisinformation der Vermessungs- und
Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)
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